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 ZIVILRECHT 
   

 
Gericht: BGH    

Zur Auskunftspflicht des Inhabers eines Internetanschlus-
ses 

BGB 
§ 280 Aktenzeichen: I ZR 228/19 

Datum: 17.12.2020 

 
LEITSATZ: Zwischen dem Rechtsinhaber, dessen urheberrechtlich geschütztes Werk ohne seine Zustimmung über 
eine Internettauschbörse öffentlich zugänglich gemacht wird, und dem hierfür nicht als Täter, Teilnehmer oder Stö-
rer verantwortlichen Inhaber des Internetanschlusses, über den die Urheberrechtsverletzung begangen worden ist, 
besteht regelmäßig keine gesetzliche Sonderverbindung, die den Anschlussinhaber dazu verpflichtet, den Rechts-
inhaber vorgerichtlich über den ihm bekannten Täter der Urheberrechtsverletzung aufzuklären. 

 

SACHVERHALT 
Im November 2013 war das Computerspiel "Saints Row 3", dessen ausschließliche Nutzungsrechte die Klägerin 

innehat, über den Internetanschluss des Beklagten in einer Tauschbörse öffentlich zum Herunterladen angeboten 

worden. Der Internetanschluss versorgte die beiden Hälften eines Doppelhauses. Die eine Hälfte bewohnte der Be-

klagte mit seiner Tochter, die andere die Lebensgefährtin des Beklagten mit ihrem Sohn. Zum maßgeblichen Zeit-

punkt hatte die Lebensgefährtin des Beklagten vorübergehend eine Arbeitskollegin mit deren beiden Söhnen bei sich 

aufgenommen. Auch diesen Personen stand der Internetanschluss des Beklagten zur Verfügung. 

 

Die Klägerin nahm den Beklagten daraufhin wegen des unbefugten Anbietens eines urheberrechtlich geschützten 

Computerspiels auf Schadensersatz in Anspruch. Auf die Abmahnung der Klägerin hat der Beklagte eine strafbe-

wehrte Unterlassungserklärung abgegeben, zugleich aber mitgeteilt, er selbst habe das Spiel nicht öffentlich im Inter-

net zugänglich gemacht. Auf die später erhobene Klage auf Erstattung von Abmahnkosten und Schadensersatz i.H.v. 

insgesamt rund 1.900 € trug der Beklagte vor, die Verletzung sei durch den Sohn einer Arbeitskollegin seiner Le-

bensgefährtin begangen worden. 

 

Die Klägerin beantragte zuletzt nur noch die Feststellung, dass der Beklagte ihr die Kosten des Rechtsstreits zu erset-

zen habe. Dieser Antrag blieb in den beiden ersten Instanzen ohne Erfolg. Der BGH wies die hiergegen gerichtete 

Revision zurück. 
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LÖSUNG 
Der Klägerin steht kein Anspruch nach § 280 I BGB auf Ersatz ihrer Rechtsverfolgungskosten zu, weil der Beklagte 

vorgerichtlich nicht verpflichtet war, der Klägerin den ihm bekannten Täter der streitgegenständlichen Urheber-

rechtsverletzung zu benennen. Eine dahingehende Aufklärungspflicht des Beklagten ergibt sich weder aus dem zwi-

schen den Parteien geschlossenen Unterlassungsvertrag noch aus Verschulden bei Vertragsschluss. 

 

Eine Nebenpflicht zur Auskunftserteilung aus dem Unterlassungsvertrag schied hier aus, weil der Beklagte beim 

Abschluss dieses Vertrags bereits darauf hingewiesen hatte, dass er nicht der Täter sei. Dabei ergibt sich eine solche 

Pflicht nicht aus der Verletzung des Urheberrechts, weil der Beklagte in diesem Fall für die Verletzung nicht verant-

wortlich war. 

 

Seine Stellung als Inhaber des Anschlusses, über den die Verletzung begangen worden war, änderte daran nichts. Sie 

begründete gerade kein vorvertragliches Schuldverhältnis, das zu einer Auskunftspflicht hätte führen können. Auch 

Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag schieden in dieser Fallkonstellation aus. Eine Ersatzpflicht aus § 826 

BGB käme allenfalls dann in Betracht, wenn der Beklagte vorprozessual wissentlich falsche Angaben über den Täter 

gemacht hätte. 

 

Entgegen der Ansicht der Revision verlangt das Unionsrecht auch nicht die Anerkennung einer gesetzlichen Sonder-

verbindung, die unter Berücksichtigung von Treu und Glauben dem Anschlussinhaber nach Abmahnung eine vorpro-

zessuale Aufklärungspflicht zur Benennung der weiteren Anschlussnutzer oder des wahren Täters auferlegt. Den 

unionsrechtlichen Anforderungen wird durch die dem Anschlussinhaber im Prozess im Rahmen der sekundären Dar-

legungslast auferlegte Erklärungspflicht genügt, bei deren Nichterfüllung er als Täter gilt (§ 138 III ZPO). 

 

 

 
Gericht: OLG Frankfurt 

   

Coronabedingte Einschränkungen für Gewerberaumnut-
zung sind kein Mietmangel 

BGB 
§ 313 Aktenzeichen: 2 U 143/20 

Datum: 19.03.2021 

 
LEITSATZ: Die beschränkten Nutzungsmöglichkeiten von Gewerberäumen während des ersten Lockdowns stellen 
keinen zur Minderung der Miete berechtigenden Mangel der Mietsache dar. Ein Anspruch auf Anpassung der Miet-
höhe über die Grundsätze des Wegfalls der Geschäftsgrundlage ist möglich, aber im Urkundenprozess mit den dort 
zulässigen Beweismitteln nicht beweisbar. 
 

SACHVERHALT 
Die Klägerin begehrt rückständige Gewerberaummiete für ein Geschäft in Bad Homburg für die Monate April, Mai 

und Juni 2020 während der Zeit des ersten Lockdowns. 

Aufgrund der Vierten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus war der beklagten Mieterin die Nutzung der 

Räume vom 18.3. bis 19.4.2020 unmöglich und in der Zeit vom 20.4.2020 an nur sehr eingeschränkt möglich. Die 

Umsätze der Beklagten brachen ab März ein. Einer Bitte nach Mietminderung kam die Klägerin nicht nach. Die Be-

klagte zahlte die Miete in der Zeit April bis Juni 2020 nur teilweise. Die Vermieterin hat daraufhin im Wege des Ur-

kundsprozesses unter Vorlage des Mietvertrages die ausstehenden Mietbeträge eingeklagt. Das LG hat der Klage 

stattgeben. Die hiergegen gerichtete Berufung hatte vor dem OLG keinen Erfolg. Die Entscheidung ist nicht rechts-

kräftig. Der Senat hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die Revision zugelassen. 

 

LÖSUNG 
Die vertraglich geschuldete Miete ist in dem hier zu beurteilenden Zeitraum aus keinem rechtlichen Grund herabge-

setzt. Die Mietsache hat insbesondere keine zur Minderung berechtigten Mangel aufgewiesen. Die Räume sind zu 

dem vertraglich vereinbarten Gebrauch weiterhin tauglich gewesen. Die behördlich angeordneten Einschränkungen 

wirkten sich nicht objektbezogen aus, sondern bezogen sich inhaltlich auf den Betrieb der Beklagten als Mieterin. 
 

Die Klägerin schuldete allein die Möglichkeit, in den überlassenen Räumen ein Geschäftsbetrieb zu führen, nicht aber 

in irgendeiner Weise die Überlassung des Betriebs selbst. Der vereinbarte Nutzungszweck für den Betrieb eines Ein-
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zelhandelsgeschäfts hat lediglich die gestattete Nutzung präzisiert. Durch die behördlichen Beschränkungen ist dieser 

vereinbarte Nutzungszweck selbst nicht untersagt worden, sondern nur die Art der Durchführung des Geschäftsbe-

triebs. 
 

Im hier vorliegenden Urkundenverfahren kann auch nicht festgestellt werden, dass die Mieterin wegen einer schwer-

wiegenden Störung der Geschäftsgrundlage des Mietvertrages Herabsetzung des Mietzinses verlangen kann. Diese 

Einwendung ist im Urkundenprozess unstatthaft, da der Beweis nicht mit den dort zulässigen Beweismitteln geführt 

werden kann. Tatsächlich hat sich allerdings die Geschäftsgrundlage des Mietvertrages durch die Folgen der Naturka-

tastrophe der COVID-19-Pandemie schwerwiegend geändert. Die Parteien sind davon ausgegangen, dass während 

der Vertragslaufzeit Folgen einer solchen Pandemie nicht eintreten. Es ist davon auszugehen, dass die Parteien, wenn 

sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, Regelungen hierfür vereinbart hätten. Im hiesigen Urkundenprozess 

kann die Beklagte aber nicht eine Anpassung des Vertrages verlangen, da sie den Beweis für die von ihr vorgetrage-

nen Umstände nicht mit den im Urkundenprozess zulässigen Beweismitteln antreten kann. Die Einwände können im 

Nachverfahren zu würdigen sein. 
 
 

 
 

Gericht: AG München 
   

Mieterin hat keinen Anspruch auf in ihrer Wohnung hinter 
einer Steckdose entdecktes Geld 

BGB 
§ 965 Aktenz.: 111 C 21915/19 

Datum: 04.12.2020 

 
LEITSATZ: Die Mieterin einer Wohnung hat gegenüber den Erben eines verstorbenen Vormieters, keinen Anspruch 
auf Herausgabe von in der Wohnung gefundenem Bargeld. Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn davon auszuge-
hen ist, dass der Vormieter die gefundenen Banknoten in seinem damaligen Herrschaftsbereich versteckt hat (hier: 
hinter einer Steckdose). Eine Besitzaufgabe ist darin nicht zu sehen. 

 

SACHVERHALT 
Das Verfahren betrifft die Klage der früheren Mieterin einer Wohnung gegen die noch unbekannten Erben des ver-

storbenen Vormieters, vertreten durch die Nachlasspflegerin. Die Klägerin begehrt die Herausgabe eines Teilbetrages 

von 1.500 € eines größeren Bargeldbetrags, den sie in der Wohnung gefunden hatte. Die Klägerin bewohnte im Jahr 

2016 seit kurzem die von ihr angemietete Wohnung, in der zuvor u.a. von Mitte 2007 bis zu seinem Tod im Mai 2010 

der zuletzt 69-jährige Vormieter (A) gewohnt hatte. 
 

Am 1.12.2016 kam ein Elektriker zur Kontrolle verschiedener elektrischer Einrichtungen in die Wohnung der Kläge-

rin, der auf ihren Wunsch auch eine defekte Steckdose überprüfen sollte. Gemeinsam lösten der Elektriker und die 

Klägerin die Schutzvorrichtung dieser Steckdose, hinter der in einem Hohlraum knapp 80.000 € in Euro- und Dollar-

noten versteckt waren. Die Klägerin und der Elektriker übergaben diesen Geldbetrag der Polizei. Die Polizei übergab 

in der Folgezeit die Banknoten dem Fundbüro der Stadt München. Das Fundbüro war der Ansicht, der Fundbetrag 

gehöre in den Nachlass des A, für den durch das Amtsgericht eine Nachlasspflegerin bestellt worden war und über-

gab ihr das Geld. Eine Auseinandersetzung des Nachlasses fand noch nicht statt, da die Erbenermittlung noch nicht 

vollständig abgeschlossen ist. 
 

Die Klägerin behauptet, es seien nicht sämtliche ehemaligen Mieter ausfindig gemacht worden, so dass nicht habe 

festgestellt werden können, wer genau die Banknoten in der Steckdose versteckt habe. Sie meint, es läge ein Eigen-

tumserwerb gem. § 973 BGB vor, demzufolge der Finder nach sechs Monaten das Eigentum an der von ihm gefun-

denen Sache erhalte. Die Beklagtenpartei behauptet, A habe die Banknoten zu Lebzeiten dort versteckt. Dessen Ver-

wandte hätten die Wohnung nach seinem Tod erfolglos nach den Banknoten durchsucht.  

Das AG wies die Klage ab. Das Urteil ist rechtskräftig. 

 

LÖSUNG 
Unabhängig von der Frage, ob die Klägerin als alleinige Finderin der Banknoten anzusehen wäre, hat die Klägerin 

jedenfalls nicht zur Überzeugung des Gerichts nachgewiesen, dass es sich bei den Banknoten um verlorene Sachen 

i.S.d. § 965 BGB handelt und somit die Fundvorschriften Anwendung finden. 
 

mailto:info@brettschneider-recht.de


 Anwalts- und Notarkanzlei BRETTSCHNEIDER & PARTNER - Rechtsanwälte 

Lange Str.55, 27232 Sulingen  Telefon: 04271/2088  Fax: 04271/6408 

info@brettschneider-recht.de  www.brettschneider-recht.de 

 

Seite 4 von 6  

 

 

 
Macht der Finder Ansprüche geltend, obliegt es diesem zu beweisen, dass es sich um eine Fundsache handelt. Verlo-

ren sind nur Sachen, die nach Besitzrecht besitzlos sind. Besitzlosigkeit setzt Besitzverlust voraus. Ausschlaggebend 

hierfür ist regelmäßig, dass die tatsächliche Gewalt über eine Sache nicht mehr ausgeübt werden kann. Ein Besitzver-

lust ist indes nicht anzunehmen, wenn die Sache sich im eigenen Herrschaftsbereich befindet und der Besitzer nur 

ihren genauen Ort nicht kennt. 
 

Die Banknoten wurden vorliegend in einer Steckdose gefunden. Es ist somit davon auszugehen, dass einer der Vor-

mieter der Klägerin diese in seinem damaligen Herrschaftsbereich versteckte. Eine Besitzaufgabe ist darin nicht zu 

sehen. Erst wenn auch der Besitz am Herrschaftsbereich aufgegeben wird, endet auch der Besitz an "verlegten Sa-

chen". Dies könnte etwa bei einem Auszug aus der Wohnung bei gleichzeitigem Zurücklassen des Geldbetrages an-

zunehmen sein. Nach dem Beklagtenvortrag war jedoch ursprünglich A Eigentümer der Banknoten. Er habe diese zu 

Lebzeiten in der Steckdose versteckt und sei später in der Wohnung verstorben. Eine Besitzaufgabe wäre in diesem 

Falle nicht anzunehmen. 
 

Gem. § 857 BGB geht die Besitzstellung so, wie sie zu Zeit des Erbfalls bestand, auf den Erben über. Bei dem Er-

benbesitz handelt es sich um einen von tatsächlicher Sachherrschaft und (geäußertem) Besitzwillen losgelösten be-

sonderen Besitztatbestand, der die Rechtswirkungen des Besitzes dem Erben zuordnet. Der Erbe tritt danach unmit-

telbar in die besitzrechtliche Stellung des Erblassers ein. Dabei soll die Vorschrift gerade dem Umstand Rechnung 

tragen, dass ein Erbe im Zeitpunkt des Erbfalls regelmäßig weder die tatsächliche Gewalt über die Sache innehat 

noch einen Beherrschungswillen bilden konnte. 

Der Beweis, dass es sich um eine Fundsache handelt, ist damit vorliegend nicht erbracht. Die Klägerin hat nicht vor-

getragen, warum A nicht Eigentümer der Banknoten gewesen sein kann. Anhaltspunkte dafür, dass ein anderer Vor-

mieter der Klägerin die Banknoten versteckte, wurden nicht vorgetragen und unter Beweis gestellt. 

 

 
 
Gericht: OLG Köln 

   

Luftfahrtunternehmen können Aufpreis für Umbuchung von 
wegen Corona annullierten Flügen verlangen 

Fluggast- 
rechteVO Aktenzeichen: 6 U 127/20 

Datum: 26.02.2021 

 
LEITSATZ: Ein Luftfahrtunternehmen darf für die Umbuchung von infolge der Corona-Pandemie annullierten Flügen 
einen Aufpreis verlangen, wenn die Umbuchung auf einen deutlich späteren Zeitpunkt erfolgt. Betroffene Fluggäste 
können sich insofern nicht mit Erfolg auf die Verordnung (EG) Nr. 261/2004 (FluggastrechteVO) berufen. 

 

SACHVERHALT 
Die klagende Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. nimmt das beklagte Luftfahrtunternehmen auf Unterlas-

sung in Anspruch, gegenüber Verbrauchern im Falle eines annullierten Fluges dem Fluggast auf Nachfrage eine an-

derweitige Beförderung unter vergleichbaren Reisebedingungen zu einem späteren Zeitpunkt nach Wunsch des Flug-

gastes trotz verfügbarer Plätze lediglich gegen Zahlung eines Aufpreises zu ermöglichen. 

 

Hintergrund waren die Umbuchungen zweier Verbraucher, deren Flüge im März 2020 bzw. Ostern 2020 infolge der 

Corona-Pandemie auf Dezember 2020 bzw. März 2021 und Juli 2020 verlegt worden waren. Hierfür hatte das be-

klagte Luftfahrtunternehmen die Zahlung eines Aufpreises verlangt. Die Beklagte ist der Ansicht, es liege kein Ver-

stoß gegen die Bestimmungen der FluggastrechteVO vor. 

 

Das LG erhielt eine dahingehende zunächst erlassene einstweilige Verfügung im Wesentlichen aufrecht. Auf die 

Berufung der Beklagten änderte das OLG das Urteil ab und wies die Klage ab. Das Urteil ist rechtskräftig. Die Revi-

sion zum BGH wurde nicht zugelassen. 

 

LÖSUNG 
Eine – insbesondere an den sog. Erwägungsgründen der FluggastrecheVO orientierte – Auslegung der maßgeblichen 

Vorschriften der FluggastrechteVO (Art. 5 Ia) und Art. 8 Ic)) spricht dafür, einen eindeutigen zeitlichen Bezug zum 

ursprünglichen Reiseplan des Fluggastes zu fordern. Ein beliebiges kostenfreies Umbuchungsrecht außerhalb jegli-
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chen Zusammenhangs mit der geplanten Reise, z.B. auf einen Flug zu einer besonders teuren Reisezeit, soll gerade 

nicht gewährt werden. 

 

 

 

 

 
 

 
  

 ARBEITSRECHT 
   

 
Gericht: LAG Düsseldorf   

Kurzarbeit Null kürzt den Urlaub 
BUrlG 

§ 3 Aktenzeichen: 6 Sa 824/20 
Datum: 12.03.2021 

 
LEITSATZ: In der Zeit, in der die Arbeitszeit durch Kurzarbeit auf Null reduziert ist, wird kein Urlaubsanspruch er-
worben. Für jeden vollen Monat der Kurzarbeit Null ist der Jahresurlaub um 1/12 zu kürzen. 

 

SACHVERHALT 
Die Klägerin ist seit dem 1.3.2011 als Verkaufshilfe mit Backtätigkeiten bei der Beklagten, einem Betrieb der Sys-

temgastronomie, beschäftigt. Sie ist in einer Drei-Tage-Woche in Teilzeit tätig. Vereinbarungsgemäß stehen ihr pro 

Jahr 28 Werktage bzw. umgerechnet 14 Arbeitstage Urlaub zu. Ab dem 1.4.2020 galt für die Klägerin infolge der 

Corona-Pandemie von April bis Dezember wiederholt Kurzarbeit Null. In den Monaten Juni, Juli und Oktober 2020 

bestand diese durchgehend. Im August und September 2020 hatte die Beklagte ihr insgesamt 11,5 Arbeitstage Urlaub 

gewährt. 

 

Die Klägerin ist der Ansicht, die Kurzarbeit habe keinen Einfluss auf ihre Urlaubsansprüche. Konjunkturbedingte 

Kurzarbeit erfolge nicht auf Wunsch des Arbeitnehmers, sondern im Interesse der Arbeitgeberin. Kurzarbeit sei auch 

keine Freizeit. So unterliege sie während der Kurzarbeit Meldepflichten. Auch könne die Arbeitgeberin die Kurzar-

beit kurzfristig vorzeitig beenden, weswegen es an einer Planbarkeit der freien Zeit fehle. Sie begehrt deshalb die 

Feststellung, dass ihr für das Jahr 2020 der ungekürzte Urlaub von 14 Arbeitstagen zustehe, d.h. noch 2,5 Arbeitstage. 

Dem tritt die Arbeitgeberin entgegen. Mangels Arbeitspflicht während der Kurzarbeit Null entstünden keine Urlaubs-

ansprüche. Sie habe deshalb den Urlaubsanspruch der Klägerin für 2020 bereits vollständig erfüllt. 

 

Das LAG hat die Klage ebenso wie das ArbG abgewiesen. Die Revision wurde zugelassen. 

 

LÖSUNG 
Aufgrund der Kurzarbeit Null in den Monaten Juni, Juli und Oktober 2020 hat die Klägerin in diesem Zeitraum keine 

Urlaubsansprüche gemäß § 3 Bundesurlaubsgesetz erworben. Der Jahresurlaub 2020 steht ihr deshalb nur anteilig im 

gekürzten Umfang zu. Für jeden vollen Monat der Kurzarbeit Null war der Urlaub um 1/12 zu kürzen, was sogar eine 

Kürzung um 3,5 Arbeitstage ergeben würde. Im Hinblick darauf, dass der Erholungsurlaub bezweckt, sich zu erholen, 

setzt dies eine Verpflichtung zur Tätigkeit voraus. 

 

Da während der Kurzarbeit die beiderseitigen Leistungspflichten aufgehoben sind, werden Kurzarbeiter wie vorüber-

gehend teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer behandelt, deren Erholungsurlaub ebenfalls anteilig zu kürzen ist. Dies 

entspricht dem Europäischen Recht, weil nach der Rechtsprechung des EuGH während Kurzarbeit Null der europäi-

sche Mindesturlaubsanspruch aus Art. 7 I der Richtlinie 2003/88/EG nicht entsteht. Das deutsche Recht enthält dazu 

keine günstigere Regelung. Weder existiert diesbzgl. eine spezielle Regelung für Kurzarbeit noch ergibt sich etwas 

anderes aus den Vorschriften des Bundesurlaubsgesetzes. Insbesondere ist Kurzarbeit Null nicht mit Arbeitsunfähig-

keit zu vergleichen. An alledem hat der Umstand, dass die Kurzarbeit der Klägerin durch die Corona-Pandemie ver-

anlasst ist, nichts geändert. 
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Gericht: ArbG Siegburg   

Annahmeverzug wegen angeordneter Kurzarbeit 
BGB 

§ 611a Aktenzeichen: 4 Ca 1240/20 
Datum: 11.11.2020 

 
LEITSATZ: Der Arbeitgeber darf einseitig Kurzarbeit nur anordnen, wenn dies individualvertraglich, durch Betriebs-
vereinbarung oder tarifvertraglich zulässig ist. Bei einer Anordnung ohne rechtliche Grundlage besteht kein An-
spruch auf Kurzarbeitergeld und Arbeitnehmer behalten ihren vollen Lohnanspruch gegen den Arbeitgeber wegen 
Annahmeverzugs des Arbeitgebers. 

 

SACHVERHALT 
Die Parteien streiten über rückständiges Arbeitsentgelt nach angeordneter Kurzarbeit. Der Kläger war bei der Beklag-

ten als Omnibusfahrer beschäftigt. Sein Bruttomonatsgehalt betrug 2.100 €. Ein Betriebsrat ist bei der Beklagten 

nicht gebildet. 

Im März 2020 teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass Kurzarbeit in verschiedenen Bereichen des Betriebes ange-

meldet werden müsse. Eine Vereinbarung über Kurzarbeit wurde mit dem Kläger nicht geschlossen. Der Kläger bot 

dem Beklagten seine Arbeitsleistung an. 

Die Beklagte kürzte ab März 2020 einen Teil des Gehaltes des Klägers und bezeichnete die Zahlung in der erteilten 

Abrechnung als "Kurzarbeitergeld". 

Der Kläger klagte erfolgreich auf die Zahlung des vollen Gehaltes. 

 

LÖSUNG 
Der Zahlungsanspruch des Klägers ergibt sich aus dem Arbeitsvertrag i.V.m. § 611a II BGB, § 615 BGB. Die Be-

klagte befand sich mit einem Teil des Lohns im Annahmeverzug. Kurzarbeit ist im Betrieb der Beklagten für den 

Kläger nicht wirksam vereinbart worden. 
 

Der Arbeitgeber darf einseitig Kurzarbeit nur anordnen, wenn dies individualvertraglich, durch Betriebsvereinbarung 

oder tarifvertraglich zulässig ist. Bei einer Anordnung ohne rechtliche Grundlage besteht kein Anspruch auf Kurzar-

beitergeld und Arbeitnehmer behalten ihren vollen Lohnanspruch gegen den Arbeitgeber wegen Annahmeverzugs 

des Arbeitgebers. Besteht ein Betriebsrat, hat dieser gemäß § 87 I Nr. 3 BetrVG ein erzwingbares Mitbestimmungs-

recht bei der Einführung der Kurzarbeit. 
 

Die Anordnung der Kurzarbeit war weder individualvertraglich, noch durch Betriebsvereinbarung noch tarifvertrag-

lich zulässig. Die Beklagte hat mit dem Kläger keine wirksame Individualvereinbarung zur Kurzarbeit geschlossen. 

Einen Betriebsrat gibt es bei der Beklagten nicht und damit auch keine Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit; ebenso 

wenig gibt es eine entsprechende tarifvertragliche Vorschrift. 
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